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Mietvertrag für ein Frischluft-Sauggerät 
 

Zwischen dem 
 
- Vermieter - 
 
Maschinenring und Betriebshilfsdienst Diepholz-Sulingen e.V. 
Galtener Straße 20, 27232 Sulingen 
 
- und dem Mieter - 
 

_________________________ _________________________ 

(Firma bzw. Name, Vorname) 
 

(Straße, Ort) 

- Mietgegenstand - 
 
 
Ein Frischluft-Saugschlauchgerät mit Gebläse-Motor, Schraubfilter, Akku, Ladegerät, Rettungsgurt 
mit V-Seil, Sicherungsseil 15 m, Ordner Bedienungsanleitung, sowie Transportbehälter. 
 
- Mietdauer - 
 

Vom ________________ bis ________________ 

- Mietgebühr - 
 
Für ein Frischluft-Sauggerät 60,00 € netto + 19 % MwSt. (für eine Mietzeit von bis zu 3 Werktagen) 
- Jeder weitere Tag wird mit 20,00 € netto + 19 % MwSt. berechnet 

 
- Reinigungsgebühr - 
 
Bei nicht ordnungsgemäßer Reinigung (Mietbedingung 10) wird eine Reinigungspauschale von 50,00 
€ netto + 19 % MwSt. erhoben. 
 
- Mietbedingungen - 
 

1. Der MR Diepholz/Sulingen e.V. stellt dem Mieter ein Frischluft-Sauggerät mit Druckluftmotor für den 
eigenen Gebrauch des Mieters zur Verfügung.  
Im Zeitpunkt der Übergabe ist das Gerät gereinigt. Sollte der Mieter das Gerät direkt vom Vormieter 
übernehmen, übernimmt der Vermieter keine Garantie für ordnungsgemäße Reinigung. 

2. Das Frischluft-Saugschlauchgerät darf nur von einer geeigneten körperlich gesunden Person verwendet 
werden. 

3. Die beiliegende Bedienungsanleitung ist genauestens zu befolgen. 
4. Nach dem Anlegen der Maske ist in jedem Fall eine Prüfung der Funktionsfähigkeit und eine 

Dichtprüfung vorzunehmen. Personen mit Bart oder Koteletten dürfen keine Maske tragen. 

Geschäftsstelle: 
Galtener Straße 20 
27232 Sulingen 
 
Tel:  04271 945-400 
Fax: 04271 945-444 
 
info@mr-diepholz.de 
www.mr-diepholz-sulingen.de 
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5. Die Einsatzdauer des Maskenträgers richtet sich nach der Schwere der Arbeit, sie sollte 60 Minuten 
keinesfalls überschreiten, danach ist eine Erholungszeit von mindestens 30 Minuten erforderlich. 

6. Beim Einsatz ohne Unterstützung darf die Länge des Saugschlauches 10 m nicht überschreiten. Filter 
und Motor sind außerhalb des Gefahrenbereichs (im Frischluftbereich) festzusetzen. 

7. Vor dem Betreten oder Einsteigen in Bereiche, in denen mit Schadgasen zu rechnen ist, (z. B. Kanäle, 
Gruben, Ställe) sind Pump- und Rühreinrichtungen abzuschalten und es ist für ausreichende Be- und 
Entlüftung zu sorgen. 

8. Der Mieter darf die gefährlichen Bereiche nur angeseilt (Rettungsgeschirr) betreten. Zur Rettung müssen 
2 Personen am Seil bereitstehen. Vor Beginn der Arbeit sind Verständigungssignale zu vereinbaren. (z.B. 
Klopf- oder Zugsignale am Seil) 

9. Der Mieter darf das Gerät nur im eigenen Betrieb benutzen. Die Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig. 
10. Der Mieter hat das Frischluft-Saugschlauchgerät nach Gebrauch einer Grundreinigung zu unterziehen 

(siehe anliegende Gebrauchsanweisung). Mit dem Hochdruckreiniger dürfen nur der Grüne Schlauch und 
das Rettungsseil gereinigt werden; der schwarze Schlauch, die Maske und das Rettungsgeschirr ist 
sorgfältig unter Anwendung lauwarmen Wassers mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm zu 
reinigen. Der Motor sowie das Ladegerät dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Ist das Gerät 
bei Rückgabe nicht einwandfrei gereinigt, hat der Vermieter die ihm entstehenden Kosten den Mieter in 
Rechnung zu stellen. 

11. Ist dem Mieter die Rückgabe des Gerätes nicht möglich, hat er dem Vermieter den Neuwert des Gerätes 
zu ersetzen. 

12. Der Mieter verzichtet auf Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen jeglicher Art. Der Vermieter 
schließt eine Haftung für Schäden aus. Dies gilt auch für solche, die bei ordnungsgemäßer Anwendung 
des Gerätes entstehen sollten. 

13. Der Mieter hat das Gerät mit allen dazugehörigen Teilen im einwandfreiem Zustand – spätestens am 
letzten Tag des Mietvertrages – beim Maschinenring und Betriebshilfsdienst Diepholz/Sulingen e.V. 
zurückzugeben. Wird das Gerät nicht zum Mietvertragsende beim Vermieter zurückgegeben, hat der 
Mieter für jeden Tag der Überziehung einen Betrag von 20,00 € netto + 19 % MwSt. an den Vermieter zu 
zahlen. 

14. Der Mieter ist mit der Abbuchung der Gebühren und Kosten von seinem Konto (lt. Mitgliederdatei) 
einverstanden. 

 

______________ ______________ ______________ 

Ort, Datum  Unterschrift Mieter    Unterschrift Vermieter 
    


